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I. Gesetzliche Neuerungen 

Altersteilzeit ist tot - es lebe die Al-
tersteilzeit! 

Zum 31.12.2009 ist die mit staatlichen Zuschüssen 
geförderte Altersteilzeit ausgelaufen. Ein Arbeitgeber, 
der für die Neueinstellung eines Auszubildenden oder 
eines Arbeitslosen nach Vereinbarung von Altersteil-
zeit mit einem bisherigen Mitarbeiter Förderleistungen 
der Bundesagentur für Arbeit in Anspruch nehmen 
wollte, musste diese Altersteilzeit spätestens mit Be-
ginn zum 31.12.2009 vereinbaren. Im Koalitionsver-
trag der Regierungsparteien ist zur Altersteilzeit ver-
einbart, dass Anreizsysteme zur Förderung eines frühe-
ren Ruhestands nicht länger angeboten werden sollen. 
Die politische Diskussion über die Förderung von Al-
tersteilzeit ist - im Wesentlichen betrieben von den 
Oppositionsparteien - noch im Gange. Auch Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbände wollen an dem Mo-
dell der Altersteilzeit und auch staatlicher Fördermaß-
nahmen festhalten. 

Der derzeitige rechtliche Stand: 

Das Altersteilzeitgesetz (AtG) gibt es nach wie vor. 
In § 1 Abs. 3 AtG ist ausdrücklich bestimmt, dass Al-
tersteilzeit unabhängig davon vorliegt, ob die Bundes-
agentur solche Teilzeitarbeit fördert. Voraussetzung 
ist, dass ein Mitarbeiter, der mindestens das 
55. Lebensjahr vollendet hat, nach dem 31.12.2009 
Teilzeitarbeit von 50 % der bisherigen Arbeitszeit leis-
tet. Entsprechend sehen viele tarifvertragliche Rege-
lungen nach wie vor auch Ansprüche auf Vereinba-
rung von Altersteilzeit vor. Der Unterschied zum frü-
heren Rechtszustand besteht im Wesentlichen darin, 
dass eine staatliche Förderung bei der Einstellung von 
"Ersatzarbeitnehmern" - die Steuerfreiheit der Aufsto-
ckungsbeträge bleibt jedoch erhalten - nicht mehr ge-

währt wird. Auch ohne solche Förderung kann die 
Vereinbarung von Altersteilzeit für die Arbeitsver-
tragsparteien attraktiv sein. Altersteilzeit ist wegen der 
mindestens 20 % des Regelarbeitsentgelts umfassen-
den Aufstockungsbeträge zwar teuer, aber für Arbeit-
geber eine rechtssichere Möglichkeit, mit einem älte-
ren Arbeitnehmer ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem 
Arbeitsverhältnis zu vereinbaren, wenn die Vorausset-
zungen des § 8 Abs. 8 AtG vorliegen. Das ist der Fall, 
wenn im Altersteilzeitvertrag die Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses zu einem Zeitpunkt vorgesehen ist, 
zu dem der Arbeitnehmer Anspruch auf eine Rente 
wegen Alters hat. Dabei kann es sich auch um eine 
vorgezogene Altersrente mit Abschlägen handeln. Die 
so genannte Rente nach Altersteilzeit, die frühestens 
nach Vollendung des 63. Lebensjahres in Anspruch 
genommen werden kann, gibt es allerdings nur noch 
für Geburtenjahrgänge bis 1951. Bei allen anderen Ar-
beitnehmern ist im Einzelfall sorgfältig zu prüfen, ob 
Sie zum Zeitpunkt des vereinbarten Endes des Al-
tersteilzeitverhältnisses aufgrund anderer Regelungen 
berechtigt sind, Altersrente in Anspruch zu nehmen. 
Auf den tatsächlichen Rentenbezug nach Beendigung 
des Altersteilzeitverhältnisses kommt es allerdings 
nicht an. Ein Arbeitnehmer könnte sich daher auch ge-
gen den Rentenbezug und für Arbeitslosigkeit ent-
scheiden, wenn er etwa keine neue Stelle findet. Er wä-
re dann sogar grundsätzlich berechtigt, Arbeitslosen-
geld zu beziehen. Er muss allerdings u. a. damit rech-
nen, dass eine bis zu 12-wöchige Sperrfrist für den 
Bezug von Arbeitslosengeld wegen der einvernehmli-
chen Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den 
Abschluss des Altersteilzeitvertrages eintritt. 

Ralf Fuhrmann 
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II. Aktuelle Entscheidungen 

Gesetzliche Regelung zur Berechnung 
der Beschäftigungsdauer diskriminiert 
junge Arbeitnehmer 

Gemäß § 622 Abs. 2 S. 2 BGB werden bei der Be-
rechnung der Beschäftigungsdauer für die gesetzliche 
Kündigungsfrist Zeiten, die vor der Vollendung des 
25. Lebensjahres des Arbeitnehmers liegen, nicht be-
rücksichtigt. In seinem Urteil vom 19.01.2010 (C -
 555/07) hat der Europäischen Gerichtshof (EuGH) 
entschieden, dass diese Vorschrift europarechtswidrig 
ist. 

Im konkreten Fall war eine Arbeitnehmerin seit ih-
rem vollendeten 18. Lebensjahr beim Unternehmen 
Swedex beschäftigt. Nach zehn Jahren tatsächlicher 
Beschäftigung kündigte Swedex dieser Arbeitnehme-
rin. Die Kündigungsfrist berechnete Swedex im Hin-
blick auf die gesetzliche Vorschrift des § 622 Abs. 2 
S. 2 BGB unter Berücksichtigung lediglich einer Be-
schäftigungsdauer von drei Jahren und somit der Be-
schäftigungsdauer ab Vollendung des 25. Lebensjah-
res. Hiergegen wandte sich die Arbeitnehmerin im ge-
richtlichen Verfahren unter Berufung auf eine gegen 
Europarecht verstoßende Diskriminierung wegen des 
Alters.  

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf legte die Fra-
ge, ob § 622 Abs. 2 S. 2 BGB europarechtswidrig sei, 
im Wege des Verfahrens der Vorabentscheidung dem 
EuGH vor. Nach dem EuGH stellt das Verbot der Dis-
kriminierung wegen des Alters einen allgemeinen 
Grundsatz des Europarechts dar, der durch eine spe-
zielle Richtlinie noch konkretisiert wurde. Das deut-
sche Gesetz benachteilige junge gegenüber älteren Ar-

beitnehmern, da es Arbeitnehmer unterschiedlich be-
handele, je nachdem, in welchem Alter sie in den Be-
trieb eintreten. Auch eine Rechtfertigung der 
Ungleichbehandlung sei nicht gegeben. Nach den Er-
läuterungen des deutschen Gesetzgebers sei es Ziel des 
§ 622 Abs. 2 S. 2 BGB, den Arbeitgeber von den Be-
lastungen, die sich aus den Kündigungsfristen ergeben, 
teilweise freizustellen. Jüngeren Arbeitnehmern falle 
es regelmäßig leichter, auf den Verlust ihres Arbeits-
platzes zu reagieren. Zudem erleichtern kürzere Kün-
digungsfristen für jüngere Arbeitnehmer deren Einstel-
lung, in dem sie die personalwirtschaftliche Flexibilität 
erhöhen.  

Der EuGH erkennt zwar grundsätzlich die arbeits-
marktpolitischen Ziele des deutschen Gesetzgebers an, 
hält die Vorschrift des § 622 Abs. 2 S. 2 BGB im Hin-
blick auf die Ziele jedoch für keine geeignete Maß-
nahme, da sie für alle Arbeitnehmer, die vor Vollen-
dung des 25. Lebensjahres in den Betrieb eingetreten 
sind, gilt, unabhängig davon, wie alt sie zum Zeitpunkt 
der Entlassung sind.  

Angesichts der Entscheidung des EuGH sind die 
deutschen Gerichte gehalten, die Bestimmung des 
§ 622 Abs. 2 S. 2 BGB künftig unangewendet zu las-
sen. Im Hinblick auf die anzuwendende Kündigungs-
frist werden somit alle Beschäftigungszeiten und nicht 
nur diejenigen ab einem bestimmten Alter zu berück-
sichtigen sein. Es ist davon auszugehen, dass der Ge-
setzgeber eine Änderung der Vorschrift in Kürze vor-
nehmen wird.  

Carolin Oertel 
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Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts 

Bei der Besetzung der Stelle einer kommunalen 
Gleichstellungsbeauftragten kann eine Gemeinde nach 
der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 
18.03.2010 (8 AZR 77/09) ihre Bewerberauswahl auf 
Frauen beschränken, wenn der Tätigkeitsschwerpunkt 
in Projekt- und Beratungsangeboten liegt, deren Erfolg 
im Falle einer Besetzung der Stelle mit einem Mann 
gefährdet wäre. Eine solche Gefährdung soll vorliegen, 
wenn sich die Angebote an Frauen in Problemlagen 
richten, da die Betroffenen typischerweise zu einer 
weiblichen Gleichstellungsbeauftragten leichter Kon-
takt aufnehmen. Ferner offenbaren sich die Betroffe-
nen eher einer Frau und trauen nur einer Frau ausrei-
chende Lösungskompetenz zu. 

Im konkreten Fall hatte die beklagte Stadt eine Stel-
le für eine kommunale Gleichstellungsbeauftragte aus-
geschrieben. Der Stellenanzeige zufolge waren die Tä-
tigkeitsschwerpunkte die Integrationsarbeit mit und 
Beratung von zugewanderten Frauen. Davon umfasst 
war die Initiierung von Maßnahmen zu frauen- und 
mädchenspezifischen Themen, die Zusammenarbeit 
mit allen relevanten Organisationen und die Unterstüt-
zung von Opfern einer Frauendiskriminierung. Die 
Anforderung an die Bewerberinnen war ein abge-
schlossenes Fachhochschulstudium oder eine ver-
gleichbare Ausbildung in einer pädagogischen bzw. 
geisteswissenschaftlichen Fachrichtung. 

Der Kläger – ein Diplomkaufmann und Diplom-
volkswirt, der zuvor als stellvertretender Gleichstel-
lungsbeauftragter tätig war - hatte sich auf diese Stelle 
beworben. Seine Bewerbung wurde mit der Begrün-
dung abgelehnt, die Stelle sei nach § 5 a der nieder-
sächsischen Gemeindeordnung mit einer Frau zu be-

setzen. Darüber hinaus erfülle er die Voraussetzungen 
der Stellenanzeige nicht. Der Kläger hatte daraufhin 
auf Zahlung einer Entschädigung nach § 15 Abs. 2 
AGG geklagt.  

Die Klage blieb in sämtlichen Instanzen ohne Er-
folg. Das Bundesarbeitsgericht führt in seiner Ent-
scheidung zunächst aus, dass der Kläger, obgleich er 
als Diplomvolkswirt unter Umständen nicht über eine 
geisteswissenschaftliche Ausbildung verfüge, dennoch 
objektiv für die Stelle geeignet sei. Eine unterschiedli-
che Behandlung wegen des Geschlechts sei jedoch 
nach § 8 Abs. 1 AGG zulässig, da das weibliche Ge-
schlecht der Stelleninhaberin aufgrund der konkreten 
Ausgestaltung der Stelle eine wesentliche und ent-
scheidende Anforderung darstelle. 

Diese Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 
macht erneut deutlich, dass auch im Geltungsbereich 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes weiterhin 
Stellen nur für Frauen angeboten werden können. Zu-
lässig ist dies aber nur, wenn es hierfür legitime und 
nicht diskriminierende Gründe gibt.  

Dr. Andreas Chmel 

Aufhebungsverträge und Abfindungen 
nur für jüngere Mitarbeiter? 

Der Arbeitgeber hatte im Rahmen einer Personal-
abbaumaßnahme Arbeitnehmern der Jahrgänge 1952 
und jünger angeboten, gegen Zahlung von Abfindun-
gen freiwillig aus dem Arbeitsverhältnis auszuschei-
den. Die Abfindungshöhe sollte sich dabei nach der 
Dauer der Betriebszugehörigkeit und der Höhe des 
monatlichen Entgelts richten. Einem im Jahr 1949 ge-
borenen und seit 1971 bei dem Arbeitgeber beschäftig-
ten Mitarbeiter wurde diese Ausscheidensmöglichkeit 
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nicht geboten. Seine auf den Abschluss eines Aufhe-
bungsvertrages mit einer Abfindung von ca. 
€ 170.000,00 gerichtete Klage hatte in allen drei In-
stanzen keinen Erfolg. Das Bundesarbeitsgericht hält 
es zwar grundsätzlich für möglich, dass aus der Verlet-
zung der Rechtsvorschriften des allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes (AGG) ein Gleichstellungsan-
spruch hervorgeht, meint jedoch, dass hier schon keine 
unmittelbare Benachteiligung wegen des Alters im 
Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 1 AGG vorliegt. Da den äl-
teren Arbeitnehmern ihr Arbeitsplatz erhalten bliebe, 
würden sie nicht weniger günstig als die jüngeren Ar-
beitnehmer behandelt, die ihren Arbeitsplatz - wenn 
auch unter Zahlung einer Abfindung - verlieren. Die 
Entscheidung des BAG vom 25.02.2010 
(6 AZR 911/08) verneint weiter ebenso wie die Vorin-
stanzen auch einen Anspruch des Mitarbeiters auf Ab-
schluss des Aufhebungsvertrages aus Gleichbehand-
lungsgesichtspunkten.  

Auch wenn bislang lediglich eine Pressemitteilung 
der Entscheidung des BAG vorliegt, ist anzunehmen, 
dass das Bundesarbeitsgericht ebenso wie das in II. In-
stanz entscheidende Landesarbeitsgericht Niedersach-
sen die vom Arbeitgeber vorgenommene Gruppenbil-
dung nicht beanstandet, sondern durch ein legitimes 
Ziel für gerechtfertigt und zudem objektiv und ange-
messen hält. Problematisch hätte sein können, dass der 
Mitarbeiter kein Aufhebungsvertragsangebot erhielt, 
obwohl der Arbeitgeber entgegen der von ihm grund-
sätzlich gezogenen Gruppenbildung auch Mitarbeitern, 
die den Jahrgängen 1951 und älter angehörten, solche 
Aufhebungsverträge mit entsprechender Abfindungs-
dotierung angeboten hat. Insoweit hatte der Mitarbeiter 
allerdings in den Verfahren nach Meinung der Gerich-
te seiner Behauptungs- und Darlegungslast nicht ge-
nügt. 

In der Praxis empfiehlt es sich, bei Differenzierun-
gen zwischen bestimmten Mitarbeitergruppen sorgfäl-
tig vorzugehen und jeweils zu prüfen, inwieweit die 
Differenzierung als solche gerechtfertigt ist. Darüber 
hinaus kann auch das Abweichen  in Einzelfällen von 
selbst gesetzten Regeln unter dem Gesichtspunkt der 
Gleichbehandlung im Einzelfall anspruchsbegründend 
sein. Auch hier ist größte Sorgfalt geboten. 

Ralf Fuhrmann 

Limited-Director kein Arbeitnehmer im 
Sinne des ArbGG 

Der Director einer Komplementär-Limited (engli-
sche Gesellschaft) einer KG ist kraft Gesetzes zur Ver-
tretung der KG berufen und gilt daher nach § 5 Abs. 1 
Satz 3 ArbGG trotz eines Anstellungsvertrags mit der 
KG bei Tätigkeit im Inland nicht als Arbeitnehmer im 
Sinne des Arbeitsgerichtsgesetzes. Gegen seine Kün-
digung muss er vor den Zivilgerichten klagen. Dies hat 
das Landesarbeitsgericht (LAG) Baden-Württemberg 
am 12.02.2010 entschieden (6 Ta 11/09). 

Wegen der Ähnlichkeit dieser Konstellation mit ei-
nem Geschäftsführer einer Komplementär GmbH einer 
GmbH &Co. KG verwundert es auf den ersten Blick, 
weshalb das LAG die Frage überhaupt - erneut - ent-
scheiden musste. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat-
te bereits in seinem Beschluss vom 20.08.2003 ent-
schieden, dass der Geschäftsführer einer Komplemen-
tär-GmbH einer KG nach § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG als 
arbeitgebergleiche Person gelte. § 5 Abs. 1 Satz 3 
ArbGG setze nicht voraus, dass es sich bei der Person 
um einen unmittelbaren Vertreter der Personengesamt-
heit handelt. Es reicht auch schon aus, wenn es sich 
dabei um einen mittelbaren Vertreter handelt. Eine 
Klage gegen eine Kündigung gehört daher vor die or-
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dentlichen Gerichte, die dann materiell prüfen müssen, 
ob andere nur für Arbeitnehmer geltende Schutzgeset-
ze, wie z. B. das KSchG Anwendung finden. Die Ar-
beitsgerichte sind jedenfalls nicht zuständig. 

Im Mittelpunkt der Entscheidung des LAG stand 
die Besonderheit, ob sich nicht aus einer denkbaren 
Anwendbarkeit englischen Rechts Abweichungen bei 
der Zuständigkeitsfrage ergeben. So regelt englisches 
Recht bei der in England gegründeten Limited alle 
Fragen im Zusammenhang mit der Entstehung und 
Beendigung einer Gesellschaft. Ebenso unterfällt dem 
englischen Gesellschaftsrecht selbst bei einer Tätigkeit 
in Deutschland aber auch die Frage, wie ein Director 
der Limited bestellt und / oder abberufen wird. Nach-
dem in England ein Director auch als Arbeitnehmer 
beschäftigt werden kann und eine eigene von dem An-
stellungsverhältnis getrennte Organstellung dem engli-
schen Recht fremd ist, hätte die Anwendung engli-
schen Rechts für die Beurteilung des zuständigen 
Rechtsweges i. S. der Zulässigkeit des Weges zu den 
Arbeitsgerichten bedeutsam sein können.  

Das LAG war nun vorliegend der Ansicht, dass die 
Frage des von der Organstellung zu trennenden Anstel-
lungsverhältnisses und dessen Kündigung nicht das 
"Innenleben" der Gesellschaft und damit Gesellschafts-
recht betrifft, sondern allein Gegenstand eines Vertrags 
der Gesellschaft sei, auf den anderes Recht Anwen-
dung finden kann. Auf der Grundlage der deutschen 
Trennung zwischen Organstellung und Anstellungs-
vertrag sei diese Aufspaltung vorzunehmen.  

Das LAG hat sodann auf Artikel 30 EGBGB a. F. 
abgestellt. Auch Geschäftsführeranstellungsverträge 
sind Arbeitsverträge im Sinne dieser Vorschrift. Da der 
Director in Deutschland tätig war, war auf den Vertrag, 
um dessen Kündigung es ging, deutsches Recht anzu-

wenden. Auch durch die inzwischen in Kraft getretene 
Rom I-Verordnung (EG 2008/593) hat sich daran 
nichts geändert. Auch nach deren Artikel 8 Abs. 2 gilt 
für Individualarbeitsverträge das Recht des Staates, in 
dem der Arbeitnehmer - dazu zählen auch Geschäfts-
führer und wie hier ein Director - gewöhnlich seine 
Arbeit verrichtet.  

Nachdem der Director einen Anstellungsvertrag 
mit der KG hatte und dieser Vertrag gekündigt wurde, 
musste das LAG schließlich klären, ob er als Organ der 
Limited überhaupt in den Anwendungsbereich des § 5 
Abs. 1 ArbGG fällt. Dies hat das LAG in konsequenter 
Fortführung der oben genannten Rechtsprechung des 
BAG bejaht.  Der Sinn des § 5 Abs. 1 Satz 3 ArbGG 
"Hausstreitigkeiten" aus dem Bereich des Arbeitgebers 
nicht vor die Arbeitsgerichte gelangen zu lassen, ver-
langt, dass auch die Konstellationen, in denen aus Haf-
tungsgesichtspunkten eine GmbH oder Limited zwi-
schengeschaltet wird, so zu behandeln sind, als wäre 
der Director oder Geschäftsführer unmittelbar Vertre-
tungsberechtigter der Anstellungsgesellschaft. Daher 
sind die ordentlichen Gerichte zuständig. 

Die Entscheidung verdeutlicht erneut die Zwitter-
stellung des angestellten Geschäftsführers / Directors. 
Durch die Einschaltung einer englischen Limited als 
Komplementärgesellschaft wird die Rechtslage noch 
komplizierter. Es bleibt abzuwarten, ob auch andere 
Landesarbeitsgerichte den Rechtsweg zu den Arbeits-
gerichten  bei Geltung der neuen Rom I-Verträge ver-
neinen. 

Steffen Bauer 
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Weihnachtsgratifikation für Betriebs-
rentner 

Arbeitgeber sollten bei der Gewährung von Weih-
nachtsgratifikationen an Betriebsrentner vorsichtig 
sein, wenn sie künftig nicht an solche Zahlungen ge-
bunden sein wollen. So hat das Bundesarbeitsgericht in 
seiner Entscheidung vom 16.02.2010 (3 AZR 123/08) 
ausgeführt, dass durch die vorbehaltlose Gewährung 
einer Weihnachtsgratifikation an Betriebsrentner in 
jeweils derselben Höhe drei aufeinander folgenden 
Jahren eine betriebliche Übung entsteht, die den Ar-
beitgeber auch in den Folgejahren zur Zahlung in glei-
cher Höhe verpflichtet. Dieser Anspruch entfällt auch 
nicht dadurch, dass der Arbeitgeber den Betriebsrent-
nern zu einem späteren Zeitpunkt mitteilt, er gewähre 
die Gratifikation nur noch in den kommenden drei Jah-
ren, selbst wenn die Gratifikation ab diesem Zeitpunkt 
mit dem Hinweis „Versorgungsbezug freiwillige Leis-
tung“ abgerechnet wird und die Betriebsrentner dem 
nicht widersprechen. Eine gegenläufige betriebliche 
Übung entsteht hierdurch nach Auffassung des Bun-
desarbeitsgerichts nicht. 

In der Praxis sollten Arbeitgeber, die ihren ausge-
schiedenen Betriebsrentnern eine freiwillige Weih-
nachtsgratifikation gewähren, sich aber nicht für die 
Zukunft binden wollen, sorgfältig vorgehen. Jede Aus-
zahlung sollte mit der Erklärung eines Freiwilligkeits-
vorbehalts verbunden werden. Auf diese Weise lassen 
sich die Entstehung einer betrieblichen Übung und 
damit ein Rechtsanspruch der begünstigten Betriebs-
rentner auf Gratifikationszahlungen in der Zukunft 
verhindern. Einmal in der Welt, ist eine betriebliche 
Übung kaum noch zu beseitigen.  

Dr. Andreas Chmel 

Versetzung einer Tageszeitungsredakteu-
rin - Versetzungsmaßstab 

Das Bundesarbeitsgericht hatte am 23.02.2010 
(9 AZR 3/09) den Fall einer Tageszeitungsredakteurin 
zu entscheiden, die sich gegen ihre Versetzung in eine 
neu gebildete Service- und Entwicklungsredaktion 
wehrte. Der Arbeitgeber hatte im Wege des Direkti-
onsrechts angeordnet, dass die Mitarbeiterin mit 2 wei-
teren Redakteurinnen und einem Teamleiter u. a. eine 
Gesundheitsbeilage entwickeln sollte. Im Arbeitsver-
trag der Parteien  war eine "Versetzungsklausel" ent-
halten, wonach dem Verlag vorbehalten war, dem Re-
dakteur andere redaktionelle oder journalistische Auf-
gaben auch an anderen Orten und bei anderen Objek-
ten zu übertragen, wenn es dem Verlag erforderlich 
erscheint und für den Redakteur zumutbar ist. Die ge-
gen die Versetzung gerichtete Klage der Mitarbeiterin 
hatte zwar beim erstinstanzlichen Arbeitsgericht kei-
nen Erfolg, die weiteren Instanzen und damit auch das 
Bundesarbeitsgericht haben ihr jedoch entsprochen.  

Das Bundesarbeitsgericht misst die Versetzung der 
Klägerin ausschließlich am Maßstab der vertraglichen 
Versetzungsklausel. Die gegebenenfalls weitere Be-
stimmung des § 106 Satz 1 GewO, die bei Fehlen einer 
arbeitsvertraglichen Regelung zur Anwendung käme, 
muss bei Vorliegen einer den Arbeitgeber gegebenen-
falls einengenden Versetzungsklausel zurücktreten. 
Nach dem Maßstab der Versetzungsklausel war der 
Arbeitgeber nach Meinung des Bundesarbeitsgerichts 
nur berechtigt, der Mitarbeiterin eine Redakteurstätig-
keit bei anderen Objekten / Produkten zu übertragen. 
Die tatsächlich übertragene Tätigkeit bei der Entwick-
lung neuer Produkte genügt dem nach Meinung des 
Bundesarbeitsgerichts nicht, da es nicht zum Berufs-
bild des Redakteurs gehöre, nur noch neue Produkte zu 
entwickeln, ohne noch zur Veröffentlichung bestimmte 
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Beiträge zu erarbeiten. Auch ist es nach Meinung des 
Bundesarbeitsgerichts nicht ausreichend, der Klägerin 
lediglich Produkte zu entziehen, anstatt ihr andere / 
neue zu übertragen. 

Im Ergebnis müssen Versetzungsklauseln in Ar-
beitsverträgen kritisch betrachtet werden. Im Einzelfall 
kann sich schon aus der Versetzungsklausel ein enge-
rer Maßstab für Versetzungen ergeben. Bislang liegt 
nur eine Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts 
vor. Die Bewertung, ob das Bundesarbeitsgerichts mit 
diesem Urteil generelle Grenzen für das Versetzungs-
recht von Zeitungsredakteuren aufzeigt, bleibt bis zum 
Vorliegen der Entscheidungsgründe offen. 

Ralf Fuhrmann 

Klarheit bei der Unklarheitenregelung 

Das Bundesarbeitsgericht hatte sich im Urteil vom 
20.01.2010 (10 AZR 914/08) wieder einmal mit der 
Frage zu beschäftigen, ob ein Freiwilligkeitsvorbehalt 
für eine Weihnachtsgratifikation klar und eindeutig 
formuliert war. Wie bereits in vorherigen Entschei-
dungen kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass die 
vorhandene Klausel im Arbeitsvertrag mehrere Ausle-
gungsvarianten zuließ und damit zu Gunsten des Ar-
beitnehmers nach § 305 c Abs. 2 BGB auszulegen sei 
und der Arbeitnehmer trotz des Versuches des Ar-
beitsgebers, keinen Anspruch zu kreieren, einen An-
spruch auf die Sonderzuwendung hatte. Der aktuellen 
Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:  

Ein Arbeitnehmer hatte auf Zahlung einer Weih-
nachtsgratifikation in Höhe des Bundesangestelltenta-
rifvertrages (BAT) geklagt, nachdem der Arbeitgeber 
unter Hinweis auf die Freiwilligkeit der Weihnachts-
gratifikation für das streitgegenständliche Jahr nur eine 

geringere Jahresendsonderzahlung an alle Arbeitneh-
mer ausgeschüttet hatte. Der zwischen den Parteien be-
stehende Arbeitsvertrag enthielt folgende Klausel: 

"Sämtliche Sonderzahlungen sind freiwillige 
Zuwendungen, für die kein Rechtsanspruch 
besteht (z. B. Weihnachtsgratifikationen und 
Urlaubsgeld richten sich nach den Bestim-
mungen des BAT)." 

Der BAT fand auf das Arbeitsverhältnis nicht kraft 
beiderseitiger Tarifbindung oder einer Bezugnahme-
klausel Anwendung. 

Das Bundesarbeitsgericht hatte nun zu urteilen, ob 
ein eindeutiger Freiwilligkeitsvorbehalt im Hinblick 
auf die Weihnachtsgratifikation mit der oben zitierten 
Klausel vereinbart wurde. Nach Ansicht des Arbeitge-
bers sollte der Klammerzusatz nur beispielhaft aufzäh-
len, welche Sonderzahlungen unter dem Freiwillig-
keitsvorbehalt stehen. Das Bundesarbeitsgericht hatte 
an dieser Auslegung aufgrund der Verwendung der 
Worte "richten sich" Zweifel. Die beiden Wörter könn-
ten auch auf eine Bezugnahme auf den BAT hinwei-
sen, wonach die Arbeitnehmer eben einen Anspruch 
auf eine Weihnachtsgratifikation haben. Diese Ausle-
gung favorisierte der klagende Arbeitnehmer. Das erst-
instanzliche Arbeitsgericht schließlich hielt eine Aus-
legung dahingehend für möglich, dass der Verweis auf 
den BAT nicht das "ob" der Sonderzahlung, sondern 
nur das "wie" betreffen sollte.  

Das Bundesarbeitsgericht kam zu Recht zu dem 
Ergebnis, dass alle Auslegungsalternativen möglich 
und nicht völlig abwegig sind. Nachdem mehrere ver-
tretbare Auslegungsalternativen gegeben waren, hatte 
das Bundesarbeitsgericht die Unklarheitenregelung 
nach § 305 c Abs. 2 BGB anzuwenden und die Klausel 
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in der für den Arbeitnehmer günstigsten Variante aus-
zulegen. Der Arbeitnehmer erhielt daher die volle 
Weihnachtsgratifikation zugesprochen.  

Die Entscheidung reiht sich widerspruchslos in die 
bisherige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 
im Hinblick auf die Unklarheitenregelung bei Freiwil-
ligkeitsvorbehalten ein. Bereits in dem Bundesarbeits-
gerichtsurteil vom 24.10.2007 (10 AZR 825/06) hatte 
das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass ein Freiwil-
ligkeitsvorbehalt klar und verständlich zu formulieren 
ist, und Zweifel am Ausschluss eines Anspruchs zu 
Lasten des Arbeitgebers gehen. Daher bleibt weiterhin 
festzuhalten, dass im Falle der Formulierung eines 
Freiwilligkeitsvorbehaltes äußerste Sorgfalt zu ver-
wenden ist, da bereits leichteste Unklarheiten und 
Missverständnisse den Freiwilligkeitsvorbehalt un-
wirksam machen und damit zur Entstehung eines An-
spruchs führen können.  

Steffen Bauer 

Aufgabe des Prinzips der Tarifeinheit? 

Es kommt vor, dass ein Unternehmen beispielswei-
se aufgrund von Verbandsmitgliedschaften an mehrere 
Tarifverträge gebunden ist, während für den einzelnen 
Arbeitnehmer je nach Gewerkschaftsmitgliedschaft 
nur einer dieser Tarifverträge Anwendung findet. Die-
se so genannte Tarifmehrheit muss nicht zwingend 
aufgelöst werden, da es in diesem Fall zu keiner Kolli-
sion mehrerer Tarifverträge in einem Arbeitsverhältnis 
kommt.  

Dennoch galt nach der bisherigen Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts, dass in jedem Betrieb 
grundsätzlich immer nur ein Tarifvertrag gelten kann 
(Prinzip der Tarifeinheit). Dahinter standen vor allen 

Dingen Praktikabilitätserwägungen. Es sollte nur der-
jenige Tarifvertrag Anwendung finden, der den Erfor-
dernissen des Betriebes und der beschäftigten Arbeit-
nehmer am besten entspricht. Rechtliche und tatsächli-
che Unzuträglichkeiten, die sich aus einem Nebenein-
ander von Tarifverträgen in einem Betrieb ergeben, 
sollten vermieden werden. Diesen Praktikabilitätser-
wägungen entgegen steht jedoch die positive Koaliti-
onsfreiheit der in der jeweils anderen Gewerkschaft 
organisierten Arbeitnehmer.  

Daher beabsichtigt der Vierte Senat des Bundesar-
beitsgerichts nun auch, seine Rechtsprechung zur Ta-
rifeinheit zu ändern. Die Rechtsnormen eines Tarifver-
trages gelten im Arbeitsverhältnis der Parteien auf-
grund beiderseitiger Mitgliedschaft in den tarifschlie-
ßenden Koalitionen nach dem Tarifvertragsgesetz 
unmittelbar und zwingend. Eine gesetzlich angeordne-
te Regelung für die Verdrängung dieser durch das Ta-
rifvertragsgesetz vorgesehenen Geltung bestehe ebenso 
wenig wie eine zur Rechtsfortbildung berechtigende 
Lücke im Tarifvertragsgesetz.  

Der Vierte Senat ist jedoch bislang an einer ab-
schließenden Entscheidung des ihm zu dieser Thema-
tik vorliegenden Rechtsstreits gehindert, weil er von 
der bisherigen Rechtsauffassung des Zehnten Senats 
des Bundesarbeitsgerichts abweichen möchte. Er hat 
daher entsprechend den Vorschriften des Arbeitsge-
richtsgesetzes beim Zehnten Senat angefragt, ob dieser 
an seiner Rechtsauffassung festhält. Die Antwort bleibt 
abzuwarten. 

Durch die Aufgabe des Grundsatzes der Tarifein-
heit würden sich insbesondere Konsequenzen für das 
Streikrecht der Gewerkschaften ergeben. Durch die 
Möglichkeit des Streiks verschiedener Gewerkschaften 
kann der Arbeitgeber vermehrt mit ständigen Tarifver-
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handlungen überzogen und so der Betriebsablauf er-
heblich gestört werden.  

Carolin Oertel 

Unzureichende Deutschkenntnisse als 
Kündigungsgrund 

Eine ordentliche Kündigung kann dadurch gerecht-
fertigt sein, dass ein Arbeitnehmer nicht in der Lage 
ist, in deutscher Sprache abgefasste Arbeitsanweisun-
gen zu lesen. Nach der Entscheidung des Bundesar-
beitsgerichts vom 28.01.2010 (2 AZR 764/08) stellt 
die Anforderung des Arbeitgebers an seine Arbeit-
nehmer, die deutsche Schriftsprache zu beherrschen, 
keine nach § 3 Abs. 2 AGG verbotene mittelbare Be-
nachteiligung wegen der ethnischen Herkunft dar, so-
weit die Kenntnis der deutschen Schriftsprache für die 
von dem Arbeitnehmer ausgeübte Tätigkeit erforder-
lich ist. Die Einführung von schriftlichen Arbeitsan-
weisungen, im vorliegenden Fall aus Gründen der 
Qualitätssicherung, soll ein im Sinne des Gesetzes le-
gitimes, nicht diskriminierendes Ziel darstellen. 

Der in Spanien geborene Arbeitnehmer war im 
zugrunde liegenden Fall seit etlichen Jahren bei der 
Arbeitgeberin, einem Unternehmen der Automobilzu-
lieferindustrie, als Produktionshelfer tätig. Seit 2004 
war die Arbeitgeberin nach den entsprechenden Quali-
tätsnormen zertifiziert. Im Jahr 2001 erstellte die Ar-
beitgeberin eine Stellenbeschreibung für die Tätigkeit 
des Arbeitnehmers, die dieser auch unterschrieben hat. 
Diese Stellenbeschreibung enthält unter anderem das 
Erfordernis der Kenntnis der deutschen Sprache in 
Wort und Schrift. Im September 2003 absolvierte der 
Arbeitnehmer während der Arbeitszeit einen Deutsch-
kurs auf Kosten der Arbeitgeberin. Die Teilnahme an 
einem ihm empfohlenen Folgekurs und an einem 

Deutschkurs in Form eines Firmenseminars lehnte der 
Arbeitnehmer ab. Als in mehreren internen Audits 
festgestellt wurde, dass der Arbeitnehmer Arbeits- und 
Prüfanweisungen aufgrund seiner fehlenden Deutsch-
kenntnisse nicht lesen konnte, wurde er im September 
2005 aus diesem Grunde ermahnt und aufgefordert, 
Maßnahmen zur Verbesserung seiner Deutschkennt-
nisse zu ergreifen. Eine erneute Aufforderung im Feb-
ruar 2006 enthielt einen Hinweis, dass der Arbeitneh-
mer mit einer betriebsbedingten Kündigung rechnen 
muss, wenn er die Kenntnisse nicht nachweisen könne. 
Bei einem weiteren, von einem externen Gutachter 
durchgeführten Audit im April 2007 wurde festgestellt, 
dass der Kläger nicht in der Lage war, die geforderten 
Vorgaben einzuhalten. Das Arbeitsverhältnis wurde 
daher von der Arbeitgeberin mit Zustimmung des Be-
triebsrates gekündigt. 

Das Landesarbeitsgericht Hamm hatte in der Kün-
digung eine unmittelbare Benachteiligung des Klägers 
wegen dessen ethnischer Herkunft nach § 3 Abs. 2 des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) gese-
hen. Diese Benachteiligung sei auch nicht nach § 8 
Abs. 1 AGG zulässig. Die Kündigung wurde daher als 
unwirksam qualifiziert (LAG Hamm, Urteil vom 
17.07.2008 – 16 Sa 544/08). Dem ist das Bundesar-
beitsgericht nicht gefolgt. Das Bundesarbeitsgericht 
hat vorliegend keinen Verstoß gegen das Verbot der 
Diskriminierung wegen der ethnischen Herkunft fest-
gestellt. Die Beklagte durfte von dem Kläger aus 
Gründen der Qualitätssicherung ausreichende Kennt-
nisse der deutschen Sprache verlangen. Im konkreten 
Fall hatte die Arbeitgeberin dem Arbeitnehmer auch 
hinreichend Gelegenheit gegeben, die notwendigen 
Sprachkenntnisse zu erwerben. 

Die Entscheidung zeigt, dass Arbeitgeber durchaus 
in der Lage sind, ihren ausländischen Mitarbeitern be-
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stimmte Deutschkenntnisse abzuverlangen, wenn 
hiermit ein legitimes, nicht diskriminierendes Ziel ver-
folgt wird. Die unterschiedlichen Auffassungen des 
Landesarbeitsgerichts Hamm als Vorinstanz und des 
Bundesarbeitsgerichts zeigen jedoch auch, dass ein Er-
gebnis in solchen Fällen oft nur schwer vorauszusehen 
ist. Es hängt stets von den konkreten Umständen des 
Einzelfalles ab, ob die Anforderungen des Arbeitge-
bers noch zulässig sind oder nicht.  

Dr. Andreas Chmel 
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